
Dieses Leistungsangebot wird nach Bedarf und Art des Umfanges abgerechnet aber 
individuell für Sie zusammengestellt.

je Stunde (ab 1 1/2 Std.):        bis Euro 19,–
 

Anfahrtpauschale Münster/Ort:   Euro   2,50

außerhalb von Münster:               Euro   3,–  

Zuschläge:  Feiertage/Nacht 
 (22h bis 6h) nach Absprache

 psychosozialer Einsatz/Begleitung 
je Std. Euro 22,50–   

Case Management: je Stunde Euro 25,– 

(Alle unsere Preise verstehen sich zzgl. der üblichen MWST)

(Unterhaltung/Anleitung/Förderung)

Ein Teil der Kosten kann beispielsweise über die Verhinderungspflege abgerechnet werden. 
(§ 39 SGB XI, für pflegende Angehörige, die an der Pflege verhindert sind – Erholungsurlaub, 
Krankheit und andere Gründe)

Unser Angebot ist  ein von der Bezirksregierung NRW anerkanntes Hilfe-, Betreuungs- und 
Beratungsangebot (Abrechnungsfähig nach § 45b SGB XI  über alle Pflegekassen in NRW.

 

Die Abrechnungen werden zum 1. eines neuen Monats erstellt und wir bitten Sie, die Kosten bis 
zum 15. des Monats bar, per Überweisung oder Einzugsermächtigung zu begleichen.
 

Die erste, ausführlichliche Beratung ist kostenlos. 

Vertrag über hauswirtschaftliche Hilfen gemäß SGB XII, abrechenbar über das Sozialamt Münster

Abgerechnet werden nur vereinbarte, dokumentierte und überprüfbare Arbeitszeiten.

Unsere Honorare:


